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Außenjalousien/Raffstores 
Windfestigkeit

Vorwort 
 
Diese Technische Richtlinie ist ein Auszug 
der Einsatzempfehlungen für äußere 
Abschlüsse AB-01/1 vom Januar 2006, die 
vom ift Rosenheim in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesverband Rolladen + 
Sonnenschutz e. V. erstellt worden ist.  
 
Einleitung 
 
Auf der Grundlage der Bauproduktenrichtlinie 
wurde für außenliegende Abschlüsse die DIN 
EN 13659 – Abschlüsse außen – Leistungs- 
und Sicherheitsanforderungen geschaffen, 
mit der die Konformität bewertet werden 
kann. Als mandatierte Eigenschaft wird in der 
Norm der Widerstand gegen Windlast 
definiert, der durch Prüfung nach EN 1932 
ermittelt werden kann. 
Die Einteilung „Widerstand gegen 
Windlasten“ erfolgt in verschiedenen Wider-
standsklassen. Die Widerstandsklassen 
beschreiben unterschiedliche Anforderungs-
niveaus.  
 
Anwendungsbereich 
 
Diese Einsatzempfehlungen sind für 
Außenjalousie/Raffstore gültig, die parallel zu 
einer senkrechten Fassade angeordnet sind, 
und nur für den Regelfall anwendbar. 
Im Regelfall handelt es sich bei dem Bauwerk 
um ein geschlossenes Gebäude mit 
rechteckigem Grundriß mit Unterteilungen im 
Inneren und zu öffnenden Fenstern und 
Fenstertüren. Das Bauwerk befindet sich in 
einer Geländehöhe unter 800 m. Die 
Einwirkungen der Windlasten auf das 
Bauwerk oder Bauteil erfolgen senkrecht zur 
Oberfläche des Bauwerks. Sie gelten nur für 
Baukörper, für die keine besonderen 
Untersuchungen und Berechnungen 
erforderlich sind (siehe hierzu DIN 1055-4 
und ENV 1991-2-4). Die ermittelten Werte 
gelten nur bei geschlossenen Fenstern. 
Bei äußeren Abschlüssen, insbesondere bei 
Außenjalousien/Raffstores, ist zu beachten, 
daß es bei höheren Windgeschwindigkeiten 
zu Schäden kommen kann. Es empfiehlt sich 
bei  kraftbetätigten Anlagen einen 
Windwächter zu installieren, um bei höheren 
Windgeschwindigkeiten den Abschluß 
automatisch einzufahren. 

Bei der Installation der Windwächter ist die 
Gebäudegeometrie zu beachten, um ggf. an der 
Fassade aufsteigende und abfallende Winde sowie 
Winddruck , –sog und Windspitzen im Randbereich 
ausreichend mit zu berücksichtigen. 
 
Windstärken  
 
Die nachstehende Beaufort-Tabelle enthält die den 
Beaufort-Graden zugeordneten 
Windgeschwindigkeiten und beschreibt die 
Auswirkungen des Windes. 
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Außenjalousien/Raffstores 
Windfestigkeit

Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 
13659) 
 
Die EN 1932:2001 Abschlüsse und Markisen 
– Widerstand gegen Windlast – Prüfverfahren 
legt ein Verfahren für Außenjalousien/Raff-
stores fest, das zu nicht nachvollziehbaren 
Ergebnissen führt. 
Durch die in EN 1932 festgelegten Prüfbe-
dingungen, bei denen die Beurteilung auf-
grund von bleibenden Verformungen erfolgt, 
werden höhere Widerstandsklassen ermittelt 
als die langjährigen Erfahrungen der Praxis 
zeigen. 
Die ermittelten Widerstandsklassen nach EN 
1932 für Außenjalousien/Raffstores sind 
daher nicht auf die Praxis übertragbar. 
Deshalb ist zu empfehlen, daß in der 
Konformitätserklärung und den technischen 
Unterlagen für Außenjalousien/Raffstores die 
Windklasse 0 angegeben wird. Dies wird 
auch von der Branche allgemein unterstützt. 

Einsatzempfehlungen 
 
Wie schon aufgeführt, müssen Außenjalousien/Raff-
stores bei höheren Windgeschwindigkeiten 
eingefahren werden. Aus diesem Grund wurde die 
nachstehende Tabelle vom Bundesverband 
Rolladen + Sonnenschutz e. V. basierend auf 
langjährigen Erfahrungswerten seiner Mitglieder 
erstellt. Bei Erreichen des unteren Windgrenzwertes 
müssen die Anlagen eingefahren werden. 
 
Anwendungsbeispiel 
 
Bei dem geplanten Objekt handelt es sich um in die 
Leibung eingebaute Raffstores mit Schienenführung, 
profilierten Lamellen und einer max. Breite von 220 
cm. 
- Herauslesen des Grundwertes aus 

untenstehender Tabelle ergibt: 7 bft (Spalte 1, 
Zeile 3) 

- Erhöhung für profilierte Lamelle ergibt 8 bft 
(Anmerkung 3) 

- Einstellung der Windüberwachung auf 17,5 m/s 
– unterer Wert der Beaufort-Tabelle 

Breite (cm) 
Gebördelt mit 

Schiene 
(bft)                   (m/s) 

Gebördelt mit Seil 
(bft)                   (m/s) 

Flexibel mit Schiene
(bft)                   (m/s) 

Flexibel mit Seil 
(bft)                   (m/s) 

150 7       (13,5 – 17,4) 7       (13,5 – 17,4) 7       (13,5 – 17,4) 7       (13,5 – 17,4) 
200 7       (13,5 – 17,4) 7       (13,5 – 17,4) 6       (10,5 – 13,4) 6       (10,5 – 13,4) 
250 7       (13,5 – 17,4) 6       (10,5 – 13,4) 6       (10,5 – 13,4) 6       (10,5 – 13,4) 
300 7       (13,5 – 17,4) 6       (10,5 – 13,4) 6       (10,5 – 13,4) 6       (10,5 – 13,4) 
400 6       (10,5 – 13,4) 6       (10,5 – 13,4) 5        (7,5 – 10,4) 5        (7,5 – 10,4) 
500 6       (10,5 – 13,4) 6       (10,5 – 13,4) 5        (7,5 – 10,4) 5        (7,5 – 10,4) 

Tabelle Windgrenzwerte für Außenjalousien/Raffstores
 
Legende: 
Für Raffstores und Außenjalousien wird die Verwendung von Windgrenzwerten je nach Produktart empfohlen. 
Werden die Grenzwerte erreicht, muß die Anlage eingefahren werden. Die Werte der Tabelle gelten für einen 
Fassadenabstand der Lamelle bis ≤ 10 cm, für eine Materialstärke der Lamelle ≥ 0,4 mm und eine Anlagenhöhe 
von < 240 cm. 
Je nach Herstellerempfehlung können bei größeren Breiten (ab 200 cm) eine oder mehrere zusätzliche Seilführung 
erforderlich sein. 
Für folgende Fälle sind die Tabellenwerte abzumindern bzw. zu erhöhen: 

1. Bei Fassadenabstand >10 cm bis 30 cm muß der Tabellenwert um ein Beaufort, bei Fassadenabstand > 30 
bis 50 cm um zwei Beaufort abgemindert werden, darüber hinaus kann die Tabelle nicht angewendet 
werden. 

2. Bei geringeren Materialstärken der Lamellen als 0,4 mm muß der Tabellenwert um ein Beaufort abgemindert 
werden. 

3. Bei stark profilierten Lamellen kann der Tabellenwert um ein Beaufort erhöht werden. 
4. Bei Höhen von 240 cm bis 400 cm und Seilführungen muß der Tabellenwert um ein Beaufort, bei Höhen 

über 400 cm um zwei Beaufort abgemindert werden. 


